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Die mir am 4. Juli 1975 Uberm1ttelte schriftliche 
Anfrage der Abge.ordneten zum Nationalrat Hob 1 und 
Genossen (Z1. 230S/J-NR/1975)p betreffend die Anpassung der 
strafrechtlichen Nebengesetze an das Strafgesetzbuch p be­
antworte ich wie folgtg 

Mit dem Inkrafttreten des neuen Strafgesetzbuches 
am 1. Jänner 1975 mußte auch das sogenannte Nebenstra.frecht, 

, also gerichtlich strafbare Tatbestände 1nanderen Gesetzen 
,als,1m Strafgesetzbuchpan die Grundsätze des neuen Stra:f­
gesetzbuchesangepaßtwerdeno Außerdem mußten das gericht-

.- liehe Strafrecht betreffende Hinweise in anderen Gesetzen 
ebenfalls so gestaltet werden p daß si-e im Zusammenhang mit 

'" " ,~em neuen Strafgesetzbuch verwendet werden können. 

Neben der Anpassung zahlreicher Gesetze durch eigene 
-.- Novellen wurde dieses Ziel durch das Strafrechtsanpassungs­
gesetz, BGB1. Nr. 422/1975 p erreichto 

Im Ber,eichdes Justizressorts wurden solche Novellen 
etwa zur StrafprozeBordnung p zum Strafvollzugsgesetz, zum 
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Jugendgerichtsgesetz , zum Bewährungshj,lfegesetz 9 zum I-Ul! tär­
strafgesetz, aber auch zum Allgemein:,:;n Bürgerlichen Gesetzbuch, 
zur Zivilprozeßordnung und zum Gerichtsorganisationsgesetz, 
um nur einige zu nennen, erlasseno Selbstverständlich mußte 

das Justizressor"c auch an der Umgestaltung solcher Gesetze 
mitwirken, bei denen ein anderes Ressort führend zur Vorbe­
reitung legislat.iver Maßnahmen zuständig ist; als Beispiel 
sei hier nur das Finanzstrafgesetz erwärmt. Auch bei der 
Schaffung neuer Gesetze, die gerichtliches Strafrecht ent­
halten p wie z.Bo beim Lebensmittelges~tz 1975, ~rurden die 
Grundsätze des neuen Strafrechtes beachtet. 

Alle Gesetze 7 bei denen legistische 1-1aßnahmen durch 
das Bundesminlsterium für Justiz. 'vorzubereiten sind, können 

auf Grund der bereits erfolgten speziellen Anpasswigen an das 
neue Strafgesetzbuch oder auf Grund der generellen Allpassungs­
gesetze klaglos angewendet ",erden. Ein.e weitare Novel1ierlli"1g . 
von "Justizgesetzenn nur aus dem Grunde der Anpassung ist 
daher weder erforderlich noch geplant. 

. Das Bundesministerium für Justiz baabsichtigt allerdings 
für das Geschwornen- und Schöffenlistengesetz, das nicht 
speziell angepaßt worden ist, einen grundsätzlich neuen Ent­
wurf auszuarbeiten und zur Begutachtung zu versenden. 

Aus der Praxis sind dem Bundesmini.'sterium für .Justiz 
seit dem In..~rafttreten der Anpassungsgesetze mit 1. Jänner 1975 
keine Unzukömmlichkeiten oder unlösbaren Probleme bekanntge­
worden. Dies liegt zum groBen Teil auch daran, daß die Richter 
und Staatsan\'läl te sich an den von der Justlzverwal tung veran­
stal taten Ausbildungskursen und Seminaren mit groBem Interesse 
und. ebensolchem Eifer beteiligt haben. 

Zusammenfassend kann ich daher sagen, daß die Anpassung 
an das neue Strafgesetzbuch erfolgreich durchgeführt worden ist. 

220 August 1975 
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